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7 5 B E K A N N T M A C H U N G

Prüfung der Jahresrechnung 1997 der Stadt Unna
Hier: Einsichtnahme gem. § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NW

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 31.05.2000
das Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung 1997 in einem Schlussbericht zusam-
mengefaßt.

Der Schlussbericht wurde gem. § 101 Abs. 3, Satz 1 GO NW in einen allgemeinen
und einen gesonderten Berichtsband gegliedert

 

2. Gemäß § 101 Abs. 3, Satz 1 GO NW sind die Einwohner oder Abgabepflichtigen zur
Einsichtnahme in den allgemeinen Berichtsband berechtigt.

 

3. Es wird hiermit gem. § 101 Abs. 4 GO NW öffentlich bekanntgemacht, dass der all-
gemeine Berichtsband in der Zeit vom 17.07.2000 – 28.07.2000 einschließlich, wäh-
rend der Dienststunden

montags bis donnerstags von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
freitags von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

im Bürgeramt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna, zur Einsichtnahme aus-
liegt.

Unna, 13. Juli 2000

Stadt Unna
Der Bürgermeister

gez. Weidner
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